
Ermittlung der Frontmeterlänge zur Bemessung der Straßenreinigungsgebühr 
 
Die Bemessung der Straßenreinigungsgebühr erfolgt anhand des sogenannten 
Frontmetermaßstabs. Der Frontmetermaßstab ist ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab, d. h. er ist 
nicht mit der zu reinigenden Strecke identisch. Er dient der gerechten Umlegung der 
Gesamtkosten für die Straßenreinigung auf alle Grundstückseigentümer. 
 
 
Die Grundlagen für die Ermittlung der jeweiligen Frontmeterlängen sind in § 3 der 
Straßenreinigungsgebührensatzung definiert. Die folgenden Beispiele verdeutlichen bildlich 
die Ermittlung der Frontmeterlänge: 
 
1. Sowohl Grundstück A als auch Grundstück B sind Vorderlieger - § 3 II S. 1 
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2. Angrenzende und zugewandte Grundstücksseite - § 3 II S. 2 und 3 
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3. Zugewandte Grundstücksseite mit Winkel weniger 45 ° - § 3 II S. 3  
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4. Hinterlieger - § 3 III a)  
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5. Senkrechte Projektion - § 3 III b) 
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6. Gedachte Verlängerung der Straße - § 3 III c) und d)  
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7. Das Grundstück wird durch mehrere öffentliche Straßen erschlossen - § 3 IV 
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